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 Telefon 058 101 80 00, Fax 058 101 80 01, Email info@tsmtreuhand.ch 

Ermächtigung des/der Milchverwerters/in 
betreffend Gesuch um Zulage für Verkehrsmilch 

Gestützt auf Artikel 40 des Landwirtschaftsgesetzes vom 29. April 1998 und der Milchpreisstützungsverordnung 
vom 25. Juni 2008 wird ab 1. Januar 2019 die Zulage für Verkehrsmilch ausgerichtet. Gemäss Artikel 3 Absatz 
4 der Milchpreisstützungsverordnung kann der/die Milchproduzent/in den/die Milchverwerter/in ermächtigen, 
das Gesuch um Zulage für Verkehrsmilch zu stellen. 

Es sind zwingend die Angaben des/der Gesuchstellers/in (Milchproduzent/in) und des/der Ermächtigten (Milch-

verwerter/in) aufzuführen. Lautet das Zahlungskonto auf eine/n abweichende/n Namen/Adresse, sind diese An-

gaben ebenfalls auszufüllen. Dem Gesuch ist ein Einzahlungsschein beizulegen. Die Angaben des Zahlungs-

empfängers/der Zahlungsempfängerin müssen zwingend mit den Angaben auf dem Einzahlungsschein 

übereinstimmen 

Angaben Gesuchsteller/in (Milchproduzent/in) Angaben Zahlungsempfänger/in 

wenn abweichend zu den Angaben Gesuchsteller/in  

Vorname:  Vorname:  

Name:   Name:   

Adresse/Zusatz:   Adresse/Zusatz:   

PLZ & Ort:   PLZ & Ort:   

IBAN:   

Bankname & Ort:   

 

Angaben Ermächtigte/r (Milchverwerter/in) 

Die Gesuchstellung ist nur gültig, wenn die Angaben des/der Ermächtigten korrekt und vollständig ausgefüllt sind. 

Firma/Name:   
 

Adresse:   
 

PLZ & Ort:   
 

Identifikationsnummer (MBH-Ident):   
 

Unterschrift Gesuchsteller/in Unterschrift des/der Ermächtigten 

(Milchproduzent/in) (Milchverwerter/in) 

___________________________________ _______________________________________ 

Die Ermächtigung ist per Post (Original) einzureichen an: TSM Treuhand GmbH, Postfach 1006, 3000 Bern 6 


